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SATZUNG
zur 2. Änderung der Hauptsatzung 

(HptS)
der Stadt Elmshorn

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Stadtverord- 
neten-Kollegiums vom 26.06.2008 und mit Genehmigung des Innenministeriums des Landes Schleswig- 
Holstein folgende Satzung für die Stadt Elmshorn erlassen:

Artikel I

Die Hauptsatzung der Stadt Elmshorn in der Fassung vom 08.04.2008 wird wie folgt geändert: 

§ 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

1. In § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 6 wird jeweils die Angabe 11 durch die Angabe 13 ersetzt.

2. Ziffer 4 erhält die Bezeichnung „Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Sicherheit“.

Artikel II

Die Zuständigkeitsordnung (Anlage zu § 12 Abs. 1 HptS) in der Fassung vom 08.04.2008 wird wie folgt 
geändert:

§ 4 lautet „Ausschuss für Gleichstellung, Soziales und Sicherheit“.

Artikel III

(1) Die Satzung zur 2. Änderung der Hauptsatzung tritt mit Wirkung vom 26.06.2008 in Kraft.

(2) Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 wurde durch Erlass des Innenministeriums des Landes Schleswig- 
Holstein vom 13.08.2008 erteilt.

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 

Elmshorn, 29.08.2008

Dr. Fronzek 
Bürgermeisterin


